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Rundschreiben Nr. 1 - 2025 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die aktuelle Beschlussfassung der 

Kommission nach § 80 SGB XII. 

 

Geschäftsordnung der Kommission nach § 80 SGB XII 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Die Kommission nach § 80 SGB XII beschließt, 

 

die als Anlage beigefügte Geschäftsordnung. Diese tritt am 01.01.2025 in Kraft und löst die 

Geschäftsordnung vom 25.02.1999 in der Fassung vom 29.11.2007 ab. 

 

Begründung: 

 

Mit Abschluss des Rahmenvertrages nach § 80 SGB XII vom 25.06.2024 wurde die 

Kommission nach § 80 SGB XII gebildet. Für eine ordnungsgemäße Durchführung der 

Sitzungen einschließlich der notwendigen Vor- und Nachbereitungen muss sich die 

Kommission eine Geschäftsordnung geben. Dafür wurde eine ad hoc Arbeitsgruppe aus 

Vertreterinnen/Vertretern der Leistungserbringer sowie Leistungsträger gebildet, die einen 

gemeinsamen Vorschlag zur Beschlussfassung in die Kommission einbringen. 

Die Regelungen greifen in wesentlichen Teilen auf die bisherige Geschäftsordnung in der 

Fassung vom 29.11.2007 zurück. Neu hinzu treten die Punkte: 

 

• Durchführung von digitalen und/oder elektronischen Sitzungen bzw. Mischformen 

• Verschwiegenheitspflichten 
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• Datenschutz 

• Aktualisierte Aufgabenbeschreibung der Geschäftsstelle. 

 

Das Inkrafttreten wird zum 01.01.2025 vorgeschlagen. Damit tritt die bisherige 

Geschäftsordnung außer Kraft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rotraud Kießling 

Vorsitzende der Kommission nach § 80 SGB XII 

 

 

 


